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Amtliche Bekanntmachung
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Bauleitplanung GemeindeAltenstadt
1.Änderung Bebauungsplan Nr. 68 „AmWasserfall“

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 68
„AmWasserfall – 1.Änderung“ im Ortsteil Lindheim

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt hat in ihrer Sitzung
am 30.01.2026 den Bebauungsplan Nr. 68 „Am Wasserfall – 1. Änderung“
nach Abwägung der vorgebrachten Anregungen gem. § 10 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. Der Geltungsbereich ist der
beigefügten Plankarte zu entnehmen.
Gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit der Hauptsatzung der
Gemeinde Altenstadt tritt mit dieser Bekanntmachung der Bebauungs-
plan Nr. 68 „AmWasserfall – 1. Änderung“ in Kraft.
Der Bebauungsplan wird mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB in der Gemeindeverwaltung der
Gemeinde Altenstadt, Bauamt, Frankfurter Straße 11, 63674 Altenstadt,
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie
Montag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. Die Dauer der Auslegung ist zeitlich nicht
begrenzt.
Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung
wird darüber hinaus gem. § 10a Abs. 2 BauGB unter dem nachfolgenden
Link
https://www.altenstadt.de/rathaus/bekanntmachungen/
in das Internet eingestellt.
Hinweis nach § 44Abs. 5 BauGB
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Entschädi-
gungsberechtigte gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB
Entschädigung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind und er die Fälligkeit
des Anspruchs schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen innerhalb
der in § 44Abs. 4 BauGB näher bezeichneten Frist herbeiführt.
Hinweis nach § 215 BauGB
Gemäß § 215Abs. 2 BauGBwird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 214Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beim Zustandekommen des Bebauungsplans unbeachtlich werden, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans gegenüber der Gemeinde Altenstadt geltend gemacht worden
ist. Ebenfalls unbeachtlich werden eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und Män-
gel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB, wenn sie
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten des Bebauungs-

plans gegenüber der Gemeinde Altenstadt geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen
Altenstadt, den 02.04.2026
gez. D. Imhof
– Bürgermeister –

Abgrenzung des Geltungsbereiches 1.Änderung Bebauungsplan Nr. 68
„AmWasserfall“ (ohne Maßstab):

Veranstaltungen

SOLMSER FOTOBÖRSE
Samstag, 18. April 2026, 11-17h
Taunushalle, Solms bei Wetzlar
Info: Tel.: 06441/410378
www.solmser-fotoboerse.de

Leser werben und Prämie sichern!
Haben Sie Freunde oder Bekannte, die unsere
Zeitung noch nicht kennen?
Als Dankeschön für jeden geworbenen Leser
schenken wir Ihnen bis zu 120 € in bar!

Weitersagen lohnt sich!

AuchNichtleserkönnenwerben!

Schnell und einfach über die Webseite: kreis-anzeiger.de/empfehlen

Pssst!

IBAN D E

SEPA-Lastschrift:
Ich erteile der MDV GmbH & Co. KG, Gläubiger-ID-Nr. DE74ZZZ00000929061,
ein SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung der Bezugsgebühren.

IBAN D E

Straße/Nr. PLZ/Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

 Ich bin damit einverstanden, dass mich die Mittelhessische Druck- und Verlagshaus
GmbH & Co. KG & das Ippen Media Redaktionsnetzwerk über weitere interessante
Angebote per E-Mail & Telefon informiert. Die Zustimmung kann ich jederzeit per E-Mail
an service@mms-team.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Lieferbeginn: sofort Wunschtermin

 Ich bin damit einverstanden, dass mich die Mittelhessische Druck- und Verlagshaus
GmbH & Co. KG & das Ippen Media Redaktionsnetzwerk über weitere interessante
Angebote per E-Mail & Telefon informiert. Die Zustimmung kann ich jederzeit per E-Mail
an service@mms-team.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte überweisen Sie mir die Bargeldprämie auf mein Konto.
Die Überweisung erfolgt nach dem ersten Zahlungseingang des neuen Lesers.

 Ja, ich möchte einen neuen Leser werben.
Als Dank erhalte ich eine Barprämie.

 12 Monate mit 75 € Prämie  24 Monate mit 120 € Prämie

Unterschrift

Datum Unterschrift

Datenschutzhinweis: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine er-
teilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an service@mms-team.de
oder per Post an Mittelhessische Druck und Verlagshaus GmbH & Co. KG, Marburger Straße 20, 35390
Gießen. Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen nach der ersten Zeitungslieferung
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an Mittelhessische Druck und
Verlagshaus GmbH & Co. KG, Marburger Straße 20, 35390 Gießen oder an service@mms-team.de. Garantie:
Die Zeitungen werden innerhalb unseres Verbreitungsgebietes zugestellt. Das Angebot gilt ausschließlich
für Neukunden. Für Studentenabonnements gibt es keine Prämie. Der neugeworbene Abonnent ist nicht mit
mir identisch und wohnt nicht in meinem Haushalt.

Vor- und Zuname

Geburtsdatum

E-Mail

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Straße/Nr. PLZ/Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

Vor- und Zuname

Geburtsdatum

E-Mail



 Ja, ich möchte den Kreis-Anzeiger lesen.
Bitte senden Sie die Zeitung zum derzeit gültigen Bezugspreis von 52,40 Euro mtl.
(inklusive MwSt. und Zustellung) an die unten angegebene Adresse.



Karte ausfüllen und abschicken an: Mittelhessische Druck- und
Verlagshaus GmbH & Co. KG, Marburger Straße 20, 35390 Gießen
oder unter: 0641 3003-77 kreis-anzeiger.de/empfehlen

Fragen zur

Zustellung?

0641 3003-77

Die Global 200 Regionen bergen die biologisch wertvollsten Lebens-
räume der Erde. Helfen Sie als „Global Protector“, diese zu erhalten!

GLOBAL WIRKEN

WWF Deutschland • Claudia Bierhoff • Reinhardtstr. 18 • 10117 Berlin
claudia.bierhoff@wwf.de • Tel. 030 311 777-578 • wwf.de/protector

JETZT SCHÜTZEN
wwf.de/protector
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Was bleibt? Mein Erbe. Für unsere Natur.
Arten- und wasserreiche Flüsse, klare Seen und tiefeWälder –
Gedanken und Bilder nur von früher?

Helfen Sie mit, bedrohte Tierarten und Lebensräume unserer
Heimat auch für nachfolgende Generationen zu schützen und
den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen.

Geben Sie eigeneWerte weiter: mit einem Testament zu
Gunsten der gemeinnützigen Heinz Sielmann Stiftung.Wir
fördern Natur- und Umweltschutz sowie das Naturerleben –
ganz besonders für Kinder.

Ein kostenfreier Ratgeber zum Thema Testament und Engage-
ment liegt für Sie bereit.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 05527 914 419 | www.sielmann-stiftung.de/testament
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